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A__ .,

Beschuldigter und Berufungsklager

verteidigt durch Rechtsanwalt Dr. iur. HSG X. ,

gegen

Staatsanwaltschaft Ziirich-Sihl,
vertreten durch Staatsanwalt lic. iur. T. Moder,

Anklagerin und Berufungsbeklagte

betreffend Vergehen gegen das Waffengesetz etc.

(Riuckweisung der strafrechtlichen Abteilung des Schweiz. Bundesgerichts)
Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Zirich,

7. Abteilung - Einzelgericht, vom 26. Juni 2018 (GB180033)

Urteil der I. Strafkammer des Obergerichtes des Kantons Zirich
vom 2. Mai 2019 (SB180457)



Urteil der strafrechtlichen Abteilung des Schweiz. Bundesgerichts
vom 9. Januar 2020 (6B_897/2019)



Anklage/Strafbefehl:

Der Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zirich-Sihl vom 5. Februar 2018 ist
diesem Urteil beigeheftet (Urk. 33).

1.

Urteil der Vorinstanz:
(Urk. 2/60 S. 28 ff.)

"Es wird erkannt:

Der Beschuldigte ist schuldig
a) des Vergehens gegen das Waffengesetz im Sinne von

- Art. 33 Abs. 1 WG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 lit. d WG, Art. 28b WG sowie
Art. 71 WV;

- Art. 33 Abs. 1 WG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 lit. e WG, Art. 5 Abs. 1 lit. e
und Abs. 4 WG und Art. 28b WG sowie Art. 2 WV und Art. 71 WV;

- Art. 33 Abs. 1 WG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 lit. ¢ WG, Art. 5 Abs. 1 lit. ¢
und Abs. 4 WG, Art. 28b WG sowie Art. 71 WV.

b) der mehrfachen Ubertretung des Bundesgesetzes iiber die Betaubungsmittel im
Sinne von Art. 19a Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 19 Abs. 1 lit. a BetmG.

Der Beschuldigte wird bestraft mit einer Geldstrafe von 30 Tagessatzen zu Fr. 120.—, wovon

1 Tagessatz als durch Haft geleistet gilt, sowie einer Busse von Fr. 500.—.
Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt.

Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an

deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen.

Die von der Stadtpolizei Zlrich sichergestellten und bei der Kasse des Bezirksgerichts
Zirich unter der Sach-Kaution Nr. 1 lagernden Gegenstande (iPhone Gehause [Elektro-
schocker], 3 Schlagringe, 1 Schlagstock, 1 Doppelseitiges Klappmesser) werden eingezo-

gen und der Lagerbehdrde zur Vernichtung tberlassen.

Die von der Stadtpolizei Zirich sichergestellten Betaubungsmittel (5 Jungpflanzen ohne
Bliten, Lager-Nr. S02165-2017) werden eingezogen und der Lagerbehdrde zur Vernichtung

Uberlassen.



10.

11.

12.

13.

Rechtsanwalt Dr. iur. HSG X. wird fur seine Aufwendungen als vormaliger amtlicher
Verteidiger des Beschuldigten mit Fr. 1'656.50 (inkl. Auslagen und MwSt) aus der Gerichts-

kasse entschadigt.

Es wird dem Beschuldigten keine Prozessentschadigung fiir die erbetene anwaltliche Ver-

teidigung zugesprochen.

Die Entscheidgeblhr wird angesetzt auf:

Fr. 900.00 ; die weiteren Kosten betragen:
Fr. 1'000.00 Gebduhr fur das Vorverfahren;

Fr. 1'020.35 Auslagen (Vorverfahren);

Fr. 1'656.50 vormalige amtliche Verteidigung.

Allfallige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.

Die Kosten der Untersuchung (Gebuhr Vorverfahren und Auslagen Vorverfahren) werden im
Umfang von Fr. 300.— dem Beschuldigten auferlegt und im Ubrigen (Fr. 1'720.35) auf die
Gerichtskasse genommen. Die Kosten des gerichtlichen Verfahrens, ausgenommen dieje-

nigen der vormaligen amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten auferlegt.

Die Kosten der vormaligen amtlichen Verteidigung werden unter Vorbehalt der Nachfor-

derung gemass Art. 135 Abs. 4 StPO auf die Gerichtskasse genommen.
(Mitteilungen)

(Rechtsmittel)"

Entscheid im ersten Berufungsverfahren:
(SB180457; Urk. 2/83 S. 28 ff.)

"Es wird beschlossen:

Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichtes Zirich, 7. Abteilung - Einzelgericht,

vom 26. Juni 2018 wie folgt in Rechtskraft erwachsen ist:
1.-4. (...)

5. Die von der Stadtpolizei Zirich sichergestellten und bei der Kasse des Bezirks-
gerichts Zirich unter der Sach-Kaution Nr. 1 lagernden Gegenstande (iPhone Ge-
hause [Elektroschocker], 3 Schlagringe, 1 Schlagstock, 1 Doppelseitiges Klappmes-
ser) werden eingezogen und der Lagerbehdérde zur Vernichtung Uberlassen.



6. Die von der Stadtpolizei Zurich sichergestellten Betdubungsmittel (5 Jungpflanzen
ohne Bliten, Lager-Nr. S02165-2017) werden eingezogen und der Lagerbehdrde zur

Vernichtung Uberlassen.

7. Rechtsanwalt Dr. iur. HSG X. wird fir seine Aufwendungen als vormaliger amt-
licher Verteidiger des Beschuldigten mit Fr. 1'656.50 (inkl. Auslagen und MwSt) aus

der Gerichtskasse entschadigt.

9. Die Entscheidgebuhr wird angesetzt auf:
Fr. 900.00 ; die weiteren Kosten betragen:
Fr. 1'000.00 Gebuhr fur das Vorverfahren;
Fr. 1'020.35 Auslagen (Vorverfahren);
Fr. 1'656.50 vormalige amtliche Verteidigung.

Allfallige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.

10. (..)

1. (.)

Mindliche Eréffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.

Es wird erkannt:

Der Beschuldigte A. ist schuldig
a) des Vergehens gegen das Waffengesetz im Sinne von

- Art. 33 Abs. 1 WG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 lit. d WG, Art. 28b WG sowie
Art. 71 WV;

- Art. 33 Abs. 1 WG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 lit. e WG, Art. 5 Abs. 1 lit. e
und Abs. 4 WG und Art. 28b WG sowie Art. 2 WV und Art. 71 WV;

- Art. 33 Abs. 1 WG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 lit. ¢ WG, Art. 5 Abs. 1 lit. ¢
und Abs. 4 WG, Art. 28b WG sowie Art. 71 WV;

b) der mehrfachen Ubertretung des Bundesgesetzes (ber die Betdubungsmittel im
Sinne von Art. 19a Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 19 Abs. 1 lit. a BetmG.



10.

b)

Der Beschuldigte wird bestraft mit einer Geldstrafe von 30 Tagessatzen zu Fr. 120.—, wovon

1 Tagessatz als durch Haft geleistet gilt, sowie einer Busse von Fr. 500.—.
Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt.

Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an

deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen.

Das erstinstanzliche Kosten- und Entschadigungsdispositiv (Dispositiv-Ziff. 8 und 10-11)

wird bestatigt.

Die zweitinstanzliche Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf Fr. 3'000.—.

Die Kosten des Berufungsverfahrens werden dem Beschuldigten auferlegt.

Dem Beschuldigten wird fiir das Berufungsverfahren keine Entschadigung zugesprochen.
(Mitteilungen)

(Rechtsmittel)"

Berufungsantrage:
(Prot. Il S. 4)

Der Verteidigung des Beschuldigten:
(Urk. 105 S. 2)

Mein Klient sei freizusprechen.

Meinem Klienten sei eine Entschadigung (zuzuglich MwSt.) fur die Vertei-

digungskosten zuzusprechen.

Die Kosten im Berufungsverfahren seien nach Art. 428 StPO zu verlegen.

Des Vertreters der Staatsanwaltschaft:
(Urk. 111)

Verzicht auf Vernehmlassung.



Erwagungen:

l. Prozessgeschichte

1.  Der Prozessverlauf bis zum Urteil der Kammer vom 2. Mai 2019 ergibt sich
aus dem aufgehobenen Entscheid (Urk. 2/83 S. 4 f.) sowie dem bundesgericht-
lichen Entscheid vom 9. Januar 2020 (Urk. 93 S. 2 = Urk. 95 S. 2).

2. Mit eingangs im Dispositiv zitiertem Beschluss der hiesigen Kammer vom
2. Mai 2019 wurde festgestellt, dass die Dispositiv-Ziffern 5-7 (Einziehung Gegen-
stande, Einziehung Betaubungsmittel, Entschadigung vormalige amtliche Vertei-
digung) und 9 (Kostenfestsetzung) des den Beschuldigten betreffenden Urteils
des Bezirksgerichtes Zurich vom 26. Juni 2018 in Rechtskraft erwachsen sind
(Urk. 2/83 S. 28 f.). Mit gleichentags ergangenem — ebenfalls eingangs im Dispo-
sitiv zitiertem — Urteil wurde der Beschuldigte des Vergehens gegen das Waffen-
gesetz sowie dessen mehrfacher Ubertretung schuldig gesprochen und mit einer
Geldstrafe von 30 Tagessatzen zu Fr. 120.— bestraft, wovon ein Tagessatz als
durch Haft geleistet galt (a.a.0. S. 29).

3. Gegen dieses Urteil hat der Beschuldigte Beschwerde in Strafsachen beim
Bundesgericht erhoben (Urk. 87 und Urk. 88/2; Verfahren 6B_897/2019). Die Be-
schwerde des Beschuldigten wurde mit Urteil des Schweizerischen Bundes-
gerichts vom 9. Januar 2020 gutgeheissen, das Urteil der hiesigen Kammer vom
2. Mai 2019 aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung zurickgewiesen
(Urk. 95 S. 5).

4. Nachdem sich die Parteien mit der schriftlichen Durchfihrung des vorliegen-
den (Ruckweisungs-)Verfahrens einverstanden erklart hatten (Urk. 97), wurde mit
Prasidialverfugung vom 10. Februar 2020 dessen schriftliche Durchfuhrung ange-
ordnet sowie dem Beschuldigten Frist angesetzt, die Berufungsantrage zu stellen
und zu begrinden sowie letztmals Beweisantrage zu stellen (Urk. 98). Fristge-
recht (vgl. Urk. 99, Urk. 101 und Urk. 103) liess der Beschuldigte seine Beru-
fungsbegrindung vom 6. April 2020 hierorts einreichen (Urk. 105). Mit Prasidial-
verfugung vom 9. April 2020 wurde das Doppel bzw. eine Kopie der Berufungs-



begrindung des Beschuldigten der Staatsanwaltschaft und der Vorinstanz zuge-
stellt und Frist angesetzt, die Berufungsantwort einzureichen bzw. sich freigestellt
vernehmen zu lassen (Urk. 108). Je mit Zuschrift vom 15. April 2020 erklarten die
Staatsanwaltschaft und die Vorinstanz, auf eine Vernehmlassung zu verzichten

(Urk. 110 und Urk. 111). Der Schriftenwechsel ist damit abgeschlossen.

5. Das vorliegende Verfahren erweist sich als spruchreif.
Il. Riickweisung und Bindungswirkung; Umfang der Berufung

1. Heisst das Bundesgericht eine Beschwerde gut und weist es die Angele-
genheit zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zuruck, darf sich diese von Bun-
desrechts wegen nur noch mit jenen Punkten befassen, die das Bundesgericht
kassierte. Die anderen Teile des Urteils haben Bestand und sind in das neue Ur-
teil zu Ubernehmen. Irrelevant ist, dass das Bundesgericht mit seinem Ruck-
weisungsentscheid formell in der Regel das ganze angefochtene Urteil aufhebt.
Entscheidend ist nicht das Dispositiv, sondern die materielle Tragweite des bun-
desgerichtlichen Entscheids. Die neue Entscheidung der kantonalen Instanz ist
somit auf diejenige Thematik beschrankt, die sich aus den bundesgerichtlichen
Erwagungen als Gegenstand der neuen Beurteilung ergibt. Das Verfahren wird
nur insoweit neu in Gang gesetzt, als dies notwendig ist, um den verbindlichen
Erwagungen des Bundesgerichts Rechnung zu tragen (BGE 143 IV 214 E. 5.2.1;
zum Ganzen: Urteil des Bundesgerichts 6B_1030/2019 vom 20. November 2019
E. 1.3.).

Das Bundesgericht hob zwar das gesamte (erste) Berufungsurteil vom 2. Mai
2019 auf (Urk. 95 S. 5). Vom gutheissenden hdochstrichterlichen Entscheid nicht
betroffen, in Rechtskraft erwachsen und deswegen im vorliegenden Entscheid
nicht mehr zu thematisieren, ist jedoch der Beschluss vom selben Datum,
mit welchem die Rechtskraft der Dispositiv-Ziffern 5-7 und 9 des angefochtenen
Urteils der Vorinstanz festgestellt wurde. Im Ubrigen beschlagt das aufhebende

Bundesgerichtsurteil das ganze Berufungsurteil vom 2. Mai 2019.



2. Im Falle eines bundesgerichtlichen Ruckweisungsentscheids hat die mit der
neuen Entscheidung befasste kantonale Instanz ihrem Urteil die rechtliche Beur-
teilung, mit der die Rickweisung begrindet wird, zugrunde zu legen. Jene bindet
auch das Bundesgericht, falls ihm die Sache erneut unterbreitet wird. Aufgrund
dieser Bindungswirkung ist es den erneut mit der Sache befassten Gerichten wie
auch den Parteien, abgesehen von allenfalls zulassigen Noven, verwehrt, der
Uberprifung einen anderen als den bisherigen Sachverhalt zu unterstellen oder
die Sache unter rechtlichen Gesichtspunkten zu prifen, die im Rickweisungs-
entscheid ausdrucklich abgelehnt oder Uberhaupt nicht in Erwagung gezogen
worden sind. Die neue Entscheidung der kantonalen Instanz ist somit auf diejeni-
ge Thematik beschrankt, die sich aus den bundesgerichtlichen Erwagungen als
Gegenstand der neuen Beurteilung ergibt. Das Verfahren wird nur insoweit neu in
Gang gesetzt, als dies notwendig ist, um den verbindlichen Erwagungen des
Bundesgerichts Rechnung zu tragen (BGE 143 IV 214 E. 5.2.1 S. 220; 135 Il 334
E. 2 S. 335 f.; Urteile 6B_54/2018 vom 28. November 2018 E. 1.2; 6B_1031/2016
vom 23. Marz 2017 E. 4.1; zum Ganzen: Urteil des Bundesgerichts 6B_613/2018
vom 7. Januar 2019 E. 1.3).

Ill. Sachverhalt

1.  Das Bundesgericht hat in seinem Entscheid vom 9. Januar 2020 verbindlich
festgestellt, dass die Hausdurchsuchung am Wohnort des Beschuldigten nicht
rechtmassig war (Urk. 95 S. 5). Es sei zwar unbestritten, dass die tatort- und tat-
zeitnahe Anhaltung des Beschuldigten rechtens gewesen sei, was ebenso fur die
Feststellung gelte, wonach flr die Rechtmassigkeit der strittigen Hausdurchsu-
chung alle bis zu deren Anordnung vorliegenden Ermittlungsergebnisse beruck-
sichtigt werden durften. Es wirden indes keine solchen Erkenntnisse genannt.
Die Vorinstanz (das Berufungsgericht) beziehe sich in ihren Erwagungen aus-
schliesslich auf Umstande bzw. Grinde, die zur Anhaltung und Kontrolle des Be-
schuldigten im Oktober 2016 geflhrt hatten. Es leuchte nicht ein, weshalb das
moglicherweise verdachtige Verhalten des Beschuldigten anlasslich einer Polizei-
kontrolle die Durchsuchung von dessen Wohnung rund neun Monate spater recht-

fertigen solle. Es kdnne keine Rede davon sein, dass sich ein Tatverdacht gegen
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den Beschuldigten verdichtet hatte, vielmehr handle es sich um allgemeine Tat-
sachen, blosse Vermutungen und einen Generalverdacht. Solches genuge zur
Begrindung einer Hausdurchsuchung klarerweise nicht (a.a.O. S. 4). Es ist somit
dem vorliegenden Urteil zugrunde zu legen, dass die Hausdurchsuchung vom
4. Juli 2017 nicht rechtmassig war. Hiervon ist flir den vorliegenden Entscheid
auszugehen, selbst wenn das Bundesgericht offenbar das — nach der Anhaltung
des Beschuldigten — erstellte Geoprofiling (Urk. 1/1/21 bzw. Urk. 1/1/25) sowie
den Umstand, dass das Multitoolgerat gestutzt auf die aus dem Bericht des
Forensischen Instituts Zurich vom 24. Oktober 2016 fliessenden Erkenntnisse
plotzlich als Tatwerkzeug in Frage kam (Urk. 1/1/18 S. 3), ausser Acht liess, wo-
rauf im aufgehobenen Entscheid hingewiesen wurde (Urk. 2/83 S. 9 und S. 13 be-
treffend Geoprofiling, a.a.0. S. 11 betreffend Multitoolgerat als Tatwerkzeug).

2. Anlasslich der — unrechtmassigen — Hausdurchsuchung vom 4. Juli 2017
wurden diverse Gegenstande sichergestellt (Urk. 1/1/26/2-3 [Durchsuchungs-
protokoll und Asservate-Bogen] und Urk. 1/1/26/5 [Sicherstellungsliste]). Beweise,
die die Strafbehdrden in strafbarer Weise oder unter Verletzung von Gultigkeits-
vorschriften erhoben haben, dirfen nicht verwertet werden, es sei denn, ihre Ver-
wertung sei zur Aufklarung schwerer Straftaten unerlasslich (Art. 141 Abs. 2
StPO). Als schwere Straftaten durften primar Verbrechen im Sinne von Art. 10
Abs. 2 StGB in Betracht fallen (ScHMID/JOSITSCH, in: Schweizerische Strafpro-
zessordnung, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, N 8 zu Art. 141).

Die vorliegend zur Diskussion stehenden, anlasslich der Hausdurchsuchung si-
chergestellten Beweismittel (drei Schlagringe, eine Schlagrute, ein doppelseitiges
Klappmesser, ein Elektroschockgerat ohne Bewilligung und ein "Grow-Zelt" mit
Cannabispflanzen und diversem technischem Zubehdr) fihrten zur Verurteilung
des Beschuldigten wegen Vergehens gegen das Waffengesetz sowie mehrfacher
Ubertretung des Betdubungsmittelgesetzes. Dies stellen — mit der Verteidigung
(Urk. 105 S. 9 ff.) — keine schwere Straftaten im oben umschriebenen Sinn dar.
Die anlasslich der Hausdurchsuchung getatigten Sicherstellungen dirfen somit

gemass Art. 141 Abs. 2 StPO nicht verwertet werden.
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3. Die Verteidigung bringt vor, die sichergestellten Gegenstande seien gar ab-
solut unverwertbar (Urk. 105 S. 6). Dem kann nicht gefolgt werden. Zum einen
muss bereits die Verteidigung einrdumen, dass bloss ein Teil der Lehre und ledig-
lich teilweise die Rechtsprechung bei den Ergebnissen einer unzuldssigen Be-
weisausforschung von einem absoluten Verwertungsverbot ausgehen (Urk. 105
S. 6 Mitte). Zum anderen wies das Bundesgericht das Berufungsgericht ausdrick-
lich an zu prufen, ob die anlasslich der unrechtmassigen Hausdurchsuchung vor-
gefundenen Beweise ausnahmsweise nach Art. 141 Abs. 2 StPO zum Nachteil
des Beschuldigten verwertbar seien (Urk. 95 S. 5 E. 1.3.2). Hieran ist das Beru-
fungsgericht gebunden (vgl. zur Bindungswirkung bundesgerichtlicher Entscheide

vorne Ziffer 11.2).

4. Andere Beweismittel (neben den anlasslich der Hausdurchsuchung sicher-
gestellten Gegenstanden), mit deren Hilfe der Anklagesachverhalt erstellt werden
konnte, existieren nicht. Der Anklagesachverhalt kann gestutzt auf die noch vor-
handenen Beweismittel und Akten nicht erstellt werden. Der Beschuldigte ist da-
her von den Vorwurfen des Vergehens gegen das Waffengesetz sowie der mehr-

fachen Ubertretung des Betdubungsmittelgesetzes vollumfanglich freizusprechen.

IV. Kosten- und Entschadigungsfolgen

1.  Die Vorinstanz auferlegte dem Beschuldigten die Kosten der Untersuchung
im Umfang von Fr. 300.— und nahm sie im Ubrigen (Fr. 1'720.35) auf die Ge-
richtskasse; die Kosten des gerichtlichen Verfahrens — mit Ausnahme derjenigen
der vormaligen amtlichen Verteidigung — auferlegte sie ausgangsgemass dem
Beschuldigten (Urk. 2/60 S. 27 und S. 29). Zufolge des heutigen vollumfanglichen
Freispruchs sind auch die Kosten der Untersuchung im noch nicht auf die Ge-
richtskasse genommenen Umfang von Fr. 300.— und die Kosten des erstinstanz-

lichen Verfahrens vollumfanglich auf die Gerichtskasse zu nehmen.

2. Die Kosten des ersten Berufungsverfahrens wurden ausgangsgemass dem
Beschuldigten auferlegt (Urk. 2/83 S. 28 und S. 30). Als Folge der bundesgericht-

lichen Rickweisung hat die Gerichtsgebuhr jenes ersten Berufungsverfahrens
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ausser Ansatz zu fallen. Die Ubrigen Kosten sind auf die Gerichtskasse zu neh-

men.

3. Im Berufungsverfahren werden die Kosten nach Obsiegen und Unterliegen
auferlegt (Art. 428 Abs. 1 StPO). Im vorliegenden (zweiten) Berufungsverfahren
obsiegt der Beschuldigte vollumfanglich. Die Gerichtsgebuhr fallt daher ausser
Ansatz und die Kosten des vorliegenden Verfahrens sind auf die Gerichtskasse

zU nehmen.

4. Nachdem der Beschuldigte heute vollumfanglich freizusprechen ist, ist ihm
fur seine erbetene Verteidigung eine Prozessentschadigung zuzusprechen
(Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO). Er beantragt fur samtliche Verfahren eine solche von
Fr. 11'302.85 (Urk. 105 S. 11 und Urk. 107/1-6). Diese Kosten der Verteidigung
des Beschuldigten sind belegt (Urk. 107/1-6). Es ist ihm daher flr seine anwalt-
liche Verteidigung aus der Gerichtskasse eine Prozessentschadigung im bean-

tragten Umfang zuzusprechen.

Rechtskraftiger Beschluss der I. Strafkammer des Obergerichtes Zirich
vom 2. Mai 2019:

Es wird beschlossen:

1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichtes Ziirich, 7. Abteilung - Einzelgericht,

vom 26. Juni 2018 wie folgt in Rechtskraft erwachsen ist:
1.-4. (...)

5. Die von der Stadtpolizei Zurich sichergestellten und bei der Kasse des Bezirks-
gerichts Zurich unter der Sach-Kaution Nr. 1 lagernden Gegensténde (iPhone Ge-
hause [Elektroschocker], 3 Schlagringe, 1 Schlagstock, 1 Doppelseitiges Klappmes-

ser) werden eingezogen und der Lagerbehoérde zur Vernichtung Gberlassen.

6. Die von der Stadtpolizei Zirich sichergestellten Betaubungsmittel (5 Jungpflanzen
ohne Bliten, Lager-Nr. S02165-2017) werden eingezogen und der Lagerbehérde zur

Vernichtung Uberlassen.
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7. Rechtsanwalt Dr. iur. HSG X. wird fur seine Aufwendungen als vormaliger amt-
licher Verteidiger des Beschuldigten mit Fr. 1'656.50 (inkl. Auslagen und MwSt) aus

der Gerichtskasse entschadigt.

9. Die Entscheidgebihr wird angesetzt auf:
Fr. 900.00 ; die weiteren Kosten betragen:
Fr. 1'000.00 Gebdhr fir das Vorverfahren;
Fr. 1'020.35 Auslagen (Vorverfahren);
Fr. 1'656.50 vormalige amtliche Verteidigung.

Alifallige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.

10.  (...)

1. (..

Mundliche Eréffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.

Es wird erkannt:

Der Beschuldigte A. wird von den Vorwulrfen des Vergehens gegen
das Waffengesetz sowie der mehrfachen Ubertretung des Betaubungsmit-

telgesetzes vollumfanglich freigesprochen.
Die Gerichtsgebuhr fur die beiden Berufungsverfahren fallt ausser Ansatz.

Die Kosten der Untersuchung, des erstinstanzlichen Verfahrens sowie der

beiden Berufungsverfahren werden auf die Gerichtskasse genommen.

Dem Beschuldigten wird eine Prozessentschadigung von Fr. 11'302.85 flr
anwaltliche Verteidigung aus der Gerichtskasse zugesprochen.
Schriftliche Mitteilung in vollstandiger Ausfertigung an

- die Verteidigung im Doppel fur sich und zuhanden des Beschuldigten
- die Staatsanwaltschaft Zurich-Sihl



- 14 -

und nach unbenitztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung

allfalliger Rechtsmittel an

- die Vorinstanz

- die Koordinationsstelle VOSTRA zur Entfernung der Daten gemass
Art. 12 Abs. 1 lit. d VOSTRA mittels Kopie von Urk. 96

- die Kantonspolizei Zurich, KIA-ZA, mit separatem Schreiben (§ 54a
Abs. 1 PolG)

- die Stadtpolizei Zurich (betreffend Dispositiv-Ziffer 6 des rechtskraf-
tigen Beschlusses vom 2. Mai 2019).

6. Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf-

sachen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollstandigen,
begrindeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung
des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundes-
gerichtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.

Obergericht des Kantons Zurich
|. Strafkammer

Zurich, 14. Mai 2020

Der Prasident: Die Gerichtsschreiberin:

lic. iur. R. Naef lic. iur. S. Maurer



	Urteil vom 14. Mai 2020
	Anklage/Strafbefehl:
	Urteil der Vorinstanz: (Urk. 2/60 S. 28 ff.)
	"Es wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte ist schuldig
	a) des Vergehens gegen das Waffengesetz im Sinne von
	- Art. 33 Abs. 1 WG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 lit. d WG, Art. 28b WG sowie Art. 71 WV;
	- Art. 33 Abs. 1 WG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 lit. e WG, Art. 5 Abs. 1 lit. e und Abs. 4 WG und Art. 28b WG sowie Art. 2 WV und Art. 71 WV;
	- Art. 33 Abs. 1 WG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 lit. c WG, Art. 5 Abs. 1 lit. c und Abs. 4 WG, Art. 28b WG sowie Art. 71 WV.
	b) der mehrfachen Übertretung des Bundesgesetzes über die Betäubungsmittel im  Sinne von Art. 19a Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 19 Abs. 1 lit. a BetmG.

	2. Der Beschuldigte wird bestraft mit einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu Fr. 120.–, wovon 1 Tagessatz als durch Haft geleistet gilt, sowie einer Busse von Fr. 500.–.
	3. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt.
	4. Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen.
	5. Die von der Stadtpolizei Zürich sichergestellten und bei der Kasse des Bezirksgerichts  Zürich unter der Sach-Kaution Nr. 1 lagernden Gegenstände (iPhone Gehäuse    [Elektroschocker], 3 Schlagringe, 1 Schlagstock, 1 Doppelseitiges Klappmesser) werd...
	6. Die von der Stadtpolizei Zürich sichergestellten Betäubungsmittel (5 Jungpflanzen ohne  Blüten, Lager-Nr. S02165-2017) werden eingezogen und der Lagerbehörde zur Vernichtung überlassen.
	7. Rechtsanwalt Dr. iur. HSG X._____ wird für seine Aufwendungen als vormaliger amtlicher Verteidiger des Beschuldigten mit Fr. 1'656.50 (inkl. Auslagen und MwSt) aus der Gerichtskasse entschädigt.
	8. Es wird dem Beschuldigten keine Prozessentschädigung für die erbetene anwaltliche Verteidigung zugesprochen.
	9. Die Entscheidgebühr wird angesetzt auf:
	Allfällige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.
	10. Die Kosten der Untersuchung (Gebühr Vorverfahren und Auslagen Vorverfahren) werden im Umfang von Fr. 300.– dem Beschuldigten auferlegt und im Übrigen (Fr. 1'720.35) auf die Gerichtskasse genommen. Die Kosten des gerichtlichen Verfahrens, ausgenomm...
	11. Die Kosten der vormaligen amtlichen Verteidigung werden unter Vorbehalt der Nachforderung gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO auf die Gerichtskasse genommen.
	12. (Mitteilungen)
	13. (Rechtsmittel)"
	Entscheid im ersten Berufungsverfahren: (SB180457; Urk. 2/83 S. 28 ff.)
	"Es wird beschlossen:
	9. Die Entscheidgebühr wird angesetzt auf:
	Allfällige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.
	Es wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte A._____ ist schuldig
	a) des Vergehens gegen das Waffengesetz im Sinne von
	 Art. 33 Abs. 1 WG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 lit. d WG, Art. 28b WG sowie Art. 71 WV;
	 Art. 33 Abs. 1 WG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 lit. e WG, Art. 5 Abs. 1 lit. e und Abs. 4 WG und Art. 28b WG sowie Art. 2 WV und Art. 71 WV;
	 Art. 33 Abs. 1 WG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 lit. c WG, Art. 5 Abs. 1 lit. c und Abs. 4 WG, Art. 28b WG sowie Art. 71 WV;

	b) der mehrfachen Übertretung des Bundesgesetzes über die Betäubungsmittel im   Sinne von Art. 19a Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 19 Abs. 1 lit. a BetmG.

	2. Der Beschuldigte wird bestraft mit einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu Fr. 120.–, wovon 1 Tagessatz als durch Haft geleistet gilt, sowie einer Busse von Fr. 500.–.
	3. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt.
	4. Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen.
	5. Das erstinstanzliche Kosten- und Entschädigungsdispositiv (Dispositiv-Ziff. 8 und 10-11) wird bestätigt.
	6. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf Fr. 3'000.–.
	7. Die Kosten des Berufungsverfahrens werden dem Beschuldigten auferlegt.
	8. Dem Beschuldigten wird für das Berufungsverfahren keine Entschädigung zugesprochen.
	9. (Mitteilungen)
	10. (Rechtsmittel)"
	Berufungsanträge: (Prot. II S. 4)
	1. Mein Klient sei freizusprechen.
	2. Meinem Klienten sei eine Entschädigung (zuzüglich MwSt.) für die Verteidigungskosten zuzusprechen.
	3. Die Kosten im Berufungsverfahren seien nach Art. 428 StPO zu verlegen.
	Erwägungen:
	I.  Prozessgeschichte
	II.  Rückweisung und Bindungswirkung; Umfang der Berufung
	III.  Sachverhalt
	IV.  Kosten- und Entschädigungsfolgen

	Rechtskräftiger Beschluss der I. Strafkammer des Obergerichtes Zürich  vom 2. Mai 2019:
	Es wird beschlossen:
	9. Die Entscheidgebühr wird angesetzt auf:
	Allfällige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.
	Es wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte A._____ wird von den Vorwürfen des Vergehens gegen das Waffengesetz sowie der mehrfachen Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes vollumfänglich freigesprochen.
	2. Die Gerichtsgebühr für die beiden Berufungsverfahren fällt ausser Ansatz.
	3. Die Kosten der Untersuchung, des erstinstanzlichen Verfahrens sowie der beiden Berufungsverfahren werden auf die Gerichtskasse genommen.
	4. Dem Beschuldigten wird eine Prozessentschädigung von Fr. 11'302.85 für anwaltliche Verteidigung aus der Gerichtskasse zugesprochen.
	5. Schriftliche Mitteilung in vollständiger Ausfertigung an
	 die Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten
	 die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl
	 die Vorinstanz
	 die Koordinationsstelle VOSTRA zur Entfernung der Daten gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. d VOSTRA mittels Kopie von Urk. 96
	 die Kantonspolizei Zürich, KIA-ZA, mit separatem Schreiben (§ 54a Abs. 1 PolG)
	 die Stadtpolizei Zürich (betreffend Dispositiv-Ziffer 6 des rechtskräftigen Beschlusses vom 2. Mai 2019).

	6. Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden.

